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Die Schweiz steht im Energiebereich

vor grossen Herausforderungen
Gemäss der Viersaulenstrategie
Energieeffizienz, erneuerbare Energien,
Grosskraftwerke und Energieaussen-

politik setzt der Bundesrat einerseits

auf die Forderung der erneuerbaren

Energien und die Energieeffizienz Er

betont aber auch die Notwendigkeit
des Baus neuer Grosskraftwerke und

explizit neuer Kernkraftwerke Wir
stehen somit erneut im Spannungsfeld

der Debatte um die weitere

Nutzung der Kernenergie. Eng damit

verbunden ist die Entsorgung der

radioaktiven Abfälle

Radioaktive Abfälle sind eine Tatsache

Ihre Entsorgung muss deshalb

unabhängig von der weiteren

Nutzung der Kernenergie behandelt
werden Darin sind sich im Grundsatz

alle einig Bundesrat Leuenber-

ger bekräftigte letztes Jahr denn

auch, dass geologische Tiefenlager
und Kernkraftwerke nicht nur ein

eigenes Tempo, sondern auch ihre

eigenen Verfahrenswege gehen Fur

die Standortsuche massgebend ist

der vom Bundesrat am 2 April 2008

genehmigte Sachplan geologische

Tiefenlager

Der Sachplan legt die Sachziele des

Bundes sowie die Verfahren und

Kriterien fest, nach denen Standorte

für alle Abfallkategorien in der

Schweiz ausgewählt werden Das

Standortauswahlverfahren legt den

Schwerpunkt auf sicherheitstechnische

Kriterien, berücksichtigt aber

auch soziookonomische und raum-

planerische Aspekte Bei der Erarbeitung

des Sachplans hat die Schweiz

ins Ausland geguckt Nun schaut

das Ausland auf das bis heute wohl

einzigartige Schweizer Auswahlverfahren

Wie es mit der Entsorgung in

Schweden steht, kann in dieser

Ausgabe nachgelesen werden

Im Kernenergiebereich, und dies gilt
sowohl bei der Stromproduktion als

auch bei der Entsorgung der radioaktiven

Abfälle, hat die Sicherheit oberste

Priorität Aus diesem Grund stutzt
sich der Bund auf unabhängige und

kompetente Sicherheitsbehorden.
Das ist einerseits das Eidgenossische

Nuklearsicherheitsinspektorat(ENSI).
Andererseits spielt die Eidgenossische

Kommission fur nukleare Sicherheit

(KNS) eine wichtige Rolle im Bewil-

ligungsverfahren fur neue Kernkraftwerke

und bei der Standortsuche von

geologischen Tiefenlagern Grund

genug, diese Kommission im
vorliegenden energeia vorzustellen

Werner Buhlmann

Vizedirektor des Bundesamts fur

Energie

Leiter der Abteilung Recht

und Sicherheit

energeia.
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